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RS OGH 1976/3/12 11Os4/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1976

Norm

StGB §15 D

Rechtssatz

Relativ untauglicher Versuch, einen Tresor samt Inhalt zu stehlen, wenn die Durchführung der Tat in concreto nur

daran scheitert, daß die Täter zulässig keine zur Unterstützung ihrer Körperkraft geeigneten Gegenstände 7nden und

es sich nicht zutrauen, den Tresor ohne solche Hilfsmittel bis zu einem zum Abtransport der Beute bereitgestellten

Lastkraftwagen zu bringen.
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Schlagworte

SW: Auto
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